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Einleitung

I. Problemaufriss: Die Doppelte Rechtskraft

Für fehlerhafte Planfeststellungsbeschlüsse, Plangenehmigungen und bestimmte 
weitere behörd liche Entscheidungen, die ein Vorhaben im Bereich des Umwelt
rechts zulassen,1 gestattet das Gesetz eine Fehlerheilung durch er gänzendes Ver
fahren. Wenn in diesen Fällen ein Umweltverband, eine Kommune oder ein pri
vat Betroffener2 klageweise gegen ein Vorhaben vorgeht und das Gericht Fehler 
feststellt, hebt es die be hördliche Entscheidung nicht auf. Vielmehr stellt es im 
Tenor des verfahrensbeendenden Urteils lediglich deren Rechtswidrigkeit und 
Nichtvollziehbarkeit fest. Auf diese Weise ebnet es den Weg in ein im Anschluss 
an den Prozess erfolgendes ergänzendes Verfahren, in dem sich die festgestellten 
Fehler nachträglich beheben lassen.

Dem Urteil, welches die Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit feststellt, 
schreibt das Bundesverwaltungsgericht besondere Rechts kraftwirkungen zu, die 
es formelhaft regelmäßig wie folgt zusam menfasst:

„Der Kläger kann gegen die Entscheidung im ergänzenden Verfahren gel tend machen, dass die 
vom Gericht festge stellten Mängel nach wie vor nicht behoben seien, mit Blick auf die Rechts
kraft des Feststellungsurteils jedoch nicht, dass der Planfeststellungsbeschluss über die Bean
standung des Gerichts hinaus an weiteren Fehlern leidet.“3

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beziehen sich die folgenden Ausführungen im 
Grundsatz auf Planfeststellungsbeschlüsse. Sie gelten mit Blick auf das ergänzende Verfahren 
(Teil  2) und die Doppelte Rechtskraft (Teil  3) in entsprechender Weise für Plangenehmigungen 
und behördliche Zulassungsentscheidungen, die in den Anwendungsbereich der Heilungsbe
stimmungen in §§  4 Abs.  1b Satz  1, 7 Abs.  5 Satz  1 UmwRG fallen. Soweit sich aus der Art der 
Entscheidung wesentliche Unterschiede ergeben, wird hierauf im Einzelfall ausdrücklich hin
gewiesen.

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit bei Personenbezeichnungen 
und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind 
immer alle Geschlechter.

3 BVerwG, Urteil vom 08.01.2014 – 9 A 4/13, BVerwGE 149, 31 Rn.  28; BVerwG, Urteil 
vom 28.04.2016 – 9 A 9/15, BVerwGE 155, 91 Rn.  39; BVerwG, Urteil vom 15.07.2016 – 
9 C 3/16, NVwZ 2016, 1631 Rn.  61; BVerwG, Urteil vom 23.05.2017 – 4 A 7/16, juris Rn.  7.



2 Einleitung

Mit anderen Worten vertritt das Bundesverwaltungsgericht die Auff assung, dass 
sich die Bindungswirkung eines in Rechtskraft er wachsenen stattgebenden Fest
stellungsurteils gegenüber den Ver fahrensbeteiligten in zwei Richtungen er
streckt: Zum einen steht für die Zukunft positiv fest, dass der angegriffene Plan
feststellungsbe schluss die vom Gericht in den Entscheidungsgründen herausgear
beiteten Mängel aufweist. Zum anderen wird durch das Urteil nega tiv festgestellt, 
dass sonstige Mängel nicht bestehen, der Planfest stellungsbeschluss also im 
Übrigen rechtmäßig ist.4

Damit diese Wirkung nicht mit einer potentiellen Schwächung des Rechts
schutzes einhergehen kann, ist es dem Gericht nach Fest stellung eines Fehlers 
verwehrt, die Rechtmäßigkeit im Übrigen offen zu lassen. Vielmehr ist es ver
pflichtet, die Ausgangsentschei dung im Rahmen der klägerischen Rügebefugnis 
vollständig auf Fehler hin zu überprüfen.5

Erhebt der Kläger nach erfolgter Heilung gegen den korrigierten Planfeststel
lungsbeschluss erneut Klage, wird er mit Einwänden ge gen die Ausgangsent
scheidung nicht mehr gehört.6

Dieses durch die Rechtsprechung des 9. Senats entwickelte Konzept bezeich
net RiBVerwG Prof. Dr. Christoph Külpmann als Doppelte Rechtskraft.7

II. Ziel und Gang der Untersuchung

Mit der Doppelten Rechtskraft behandelt diese Arbeit im Schwer punkt das Er
gebnis einer inzwischen etablierten richterlichen Rechtsfortbildung im deutschen 
Verwaltungsprozessrecht.

Anlass der Untersuchung ist die Diskrepanz zwischen der hohen praktischen 
Bedeutung, die das prozessuale Institut der Doppelten Rechtskraft auf der einen 

4 So das allgemeine Verständnis: Seibert, NVwZ 2018, 97 (102); Wysk, UPR 2021, 434; 
Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, §  121 Rn.  21; Neumann/Külpmann, in: Stelkens/Bonk/
Sachs, VwVfG, §  75 Rn.  53c. Külpmann, NVwZ 2020, 1143 (1144), spricht vom „Januskopf“ 
der Rechtskraft.

5 So ausdrücklich: BVerwG, Beschluss vom 20.03.2018 – 9 B 43/16, NuR 2019, 109 
Rn.  65; BVerwG, Beschluss vom 17.03.2020 – 3 VR 1/19, NVwZ 2020, 1051 Rn.  18; OVG Lü
neburg, Beschluss vom 11.05.2020 – 12 LA 150/19, BauR 2020, 1292 (1293); OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 18.03.2021 – 12 LB 148/20, KommJur 2021, 132 (137).

6 BVerwG, Urteil vom 28.04.2016 – 9 A 9/15, BVerwGE 155, 91 Rn.  39; BVerwG, Be
schluss vom 20.03.2018 – 9 B 43/16, NuR 2019, 109 Rn.  65; BVerwG, Urteil vom 24.05.2018 – 
4 C 4/17, BVerwGE 162, 114 Rn.  45; OVG Lüneburg, Beschluss vom 11.05.2020 – 12 LA 150/ 
19, BauR 2020, 1292 (1293).

7 Külpmann, NVwZ 2020, 1143 (1144). Der Beitrag beruht auf einem Vortrag der 43. Jahres
tagung der Gesellschaft für Umweltrecht am 08.11.2019 in Leipzig.
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Seite aufweist, und seiner bisher fehlenden rechtswissenschaftlichen Durchdrin
gung auf der anderen Seite.

I. Ziel der Untersuchung ist die Einordnung der Doppelten Rechts kraft in das 
vorhandene System des Verwaltungsverfahrens und des Verwaltungsprozess
rechts. Dafür gilt es zum einen, herauszuarbei ten, mit welcher Zielsetzung dieses 
prozessuale Sicherungsinstru ment entwickelt worden ist und, ob es sich mit dem 
herkömmlichen Verständnis von der Rechtskraft verwaltungsgerichtlicher Urtei
le vereinbaren lässt. Für den Fall, dass diese Frage zu verneinen ist, soll unter
sucht werden, ob und in welcher Weise der Gesetzgeber hierauf reagieren sollte. 
Weiterhin soll diese Arbeit aufzeigen, welche Fol gen mit der Doppelten Rechts
kraft für die von einem Vorhaben be troffenen Personen, den Vorhabenträger, die 
zuständige Behörde und die gerichtliche Praxis einhergehen, und untersuchen, 
ob mit Blick auf höherrangi ges Recht Friktionen erkennbar sind. Auf dieser 
Grundlage soll eine umfassende Bewertung erfolgen.

II. Die Doppelte Rechtskraft steht in einer untrennbaren Beziehung zur nach
träglichen Fehlerbehebung. Nach der bisherigen höchstrich terlichen Rechtspre
chung wird ein Urteil nämlich nur dann mit Dop pel ter Rechtskraft ausgestattet, 
wenn das Gericht einen Planfest stel lungsbeschluss trotz erkannter Fehler nicht 
aufhebt, sondern eine Fehlerbehebung in einem im Anschluss an das gerichtliche 
Verfah ren erfolgenden er gänzenden Verwaltungsverfahren für möglich hält.

Dieser Besonderheit trägt der Gang der Untersuchung Rechnung:
1. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist eine allgemeine Einordnung der Fehlerhei

lung durch ergänzendes Verfahren und der Doppelten Rechtskraft in bisherige 
Bestrebungen der Verfahrensbeschleuni gung. Dabei soll eine Abgrenzung zu an
deren Instrumenten im Ver waltungsverfahrens und im Verwaltungsprozessrecht 
erfolgen.

2. Die Analyse des Konzeptes der Doppelten Rechtskraft setzt ein vertieftes 
Verständnis von der nachträglichen Fehlerheilung durch ergänzendes Verfahren 
voraus. Daher wird dem eigentlichen Schwerpunkt der Arbeit eine Einführung in 
diese verfahrensrecht li che Thematik vorangestellt. Dadurch soll zum einen ein 
Überblick über den Anwendungsbereich, potentiell heilbare Fehler, Grenzen der 
Fehlerheilung und die Vereinbarkeit mit Verfassungs und Uni onsrecht vermittelt 
werden. Zum anderen bedarf es mit Blick auf die Doppelte Rechtskraft ge nauerer 
Kenntnisse zu Ablauf, Ausgestal tung und Abschluss des er gänzenden Verfah
rens. Weiterhin soll an dieser Stelle eine Abgren zung zur ebenfalls im Anschluss 
an ein Ur teil stattfindenden Planer gänzung erfolgen. Deren Funktions und Wir
kungsweise lässt nicht nur im Zusammenhang mit der Fehlerhei lung, sondern 
auch in der späteren Untersuchung der Doppelten Rechtskraft verschiedentlich 
Rückschlüsse zu.
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3. Der Fokus der Bearbeitung liegt auf der Analyse der Folgen der Doppelten 
Recht für die von einem Vorhaben betroffenen Personen, den Vorhabenträger, die 
zuständige Behörde und die Verwaltungs gerichte. Ihr Konzept kommt nur dann 
vollständig zum Tragen, wenn die Korrektur eines fehlerhaften Verwaltungsak
tes im An schluss an ein gerichtliches Urteil tatsächlich erfolgt und der Kläger 
gegen die Fehlerbehebung in einem weiteren Prozess vor dem Ver waltungsgericht 
vorgeht. Damit liegt das ergänzende Verfahren quasi zwischen zwei Prozessen. 
Der Schwerpunkt zeichnet dieses zeitliche Aufeinanderfolgen nach: Die Auswir
kungen der Doppelten Rechtskraft auf das Verfahren gegen die behördliche 
Ausgangsent scheidung und auf das Verfahren gegen die korrigierte Entschei
dung werden nacheinander abgehandelt. Auswirkungen der Doppelten Rechts
kraft auf das Verhalten der Be teiligten im zeitlich dazwischen platzierten ergän
zenden Verfahren, das in seinen Grundzügen be reits zuvor dargestellt wird, wer
den in nerhalb der Ausführungen zur Rechtskraft im Verfahren gegen den 
korrigierten Planfeststellungs beschluss beleuchtet. Dabei lassen sich zeitliche 
Sprünge nicht voll ständig vermeiden. Diese dienen jedoch dem Zweck, in davor 
lie genden Abschnitten nicht zu viel vorwegzu nehmen, und verhindern zugleich 
Redundanzen in späteren Ab schnitten.



Teil  1

Instrumente zur beschleunigten Vorhabenzulassung

Planungs und Genehmigungsverfahren in Deutschland sind seit jeher der Kritik 
ausgesetzt, zu komplex und zu zeitintensiv zu sein.1 Bei großen Vorhaben schlie
ßen sich einem langwierigen Verwal tungsverfahren regelmäßig Rechtsstreitig
keiten vor den Verwal tungsgerichten an, die nicht selten wiederum mehrere Jah
re in An spruch nehmen.2

Dieser Problematik stehen die dringlichen Herausforderungen unse rer Zeit ge
genüber. Vormals wurde in den komplexen und zeit inten siven Planungs und Ge
nehmigungsverfahren zuvorderst ein Hin dernis bei der Bewältigung des enor
men Nachholbedarfs an Infra struktur maßnahmen in den „neuen Bundesländern“ 
nach der deut schen Wiedervereinigung3 und eine Gefahr für die Wettbe werbs   fä
higkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland4 gesehen, die es durch  Anpassungen 
im Fachplanungs und Genehmigungsrecht zu bewäl tigen galt. Nicht erst seit 
dem Klimabeschluss des Bundesverfas sungsgerichts5 verlagert sich der Schwer
punkt der Kritik nunmehr da hin, dass vor allem die Schwierigkeiten, vor die uns 
der anthropo gene Klimawan del stellt, ein beschleunigtes Handeln der Verwal

1 So beispielhaft etwa Petz, in: Faßbender/Köck, Querschnittsprobleme des Umwelt und 
Pla nungsrechts – Rechtsschutz und Umweltprüfungen, 2019, S.  103 (104 f.); Steiner, 
NVwZ 1994, 313 (313); Wahl/Dreier, NVwZ 1999, 606 (606); Dolde, NVwZ 2006, 857 (857); 
Schmidt/Kelly, VerwArch 112 (2021), 97 (98 f.); Steinkühler, UPR 2022, 241 (241–244).

2 Laut einer Studie des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen (UfU) im Zeitraum 2017 
bis 2020 betrug die durchschnittliche Dauer von erstinstanzlichen Verfahren bei verwaltungs
gerichtlichen Klagen gegen Straßenbau und Eisenbahnprojekte 23,9 Monate (22,9 Monate bei 
Verwaltungsgerichten; 31,3 Monate bei Oberverwaltungsgerichten; 20,2 Monate beim Bundes
verwaltungsgericht), siehe hierzu: Umweltbundesamt, Abschlussbericht – Wissenschaftliche 
Unterstützung des Rechtsschutzes in Umweltangelegenheiten in der 19. Legislaturperiode, 
Texte 149/2021, S.  20 (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publi 
kationen/texte_1492021_wissenschaftliche_unterstuetzung_des_rechtsschutzes_in_umwelt 
angelegenheiten_in_der_19._legislaturperiode_0.pdf) (zuletzt abgerufen am 12.03.2023).

3 Vgl. hierzu die Begründung zum Verkehrswegebeschleunigungsgesetz aus dem Jahr 1991, 
BTDrs. 12/1092, S.  1.

4 Ronellenfitsch, Beschleunigung und Vereinfachung der Anlagenzulassungsverfahren, 
1994, S.  17–19; Steiner, NVwZ 1994, 313 (313); Bonk, NVwZ 1997, 320 (321) m. w. N.; Wahl/
Dreier, NVwZ 1999, 606 (606); Dolde, NVwZ 2006, 857 (857).

5 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., BVerfGE 157, 30.
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tungs und Ge richtspraxis dringend gebieten. Denn die angekündigte Klima
offen sive fordert mehr denn je „alles auf einmal“: Für die Energiewende sind die 
Gewinnung und Speicherung erneuerbarer Energien und die bedarfs gerechte Er
weiterung der Übertragungsnet zinfrastruktur von entscheidender Bedeutung. 
Das setzt voraus, dass eine Vielzahl von Vorhaben mög lichst zeitnah auf den 
Weg gebracht werden.6 Zeit gleich bedarf es nicht zuletzt in Ansehung eines stei
genden Ver kehrsbedarfs7 der Erweiterung einer leistungsfähigen Ver kehrswe ge
infrastruktur durch die Planung und Zulassung von möglichst um welt freundlichen 
Verkehrsträgern wie Eisenbahnstre cken und Was serwegen (Mobilitätswende).8 
Sämtliche Vorhaben bewe gen sich hierbei im Kontext der unionsseitig definier
ten Ziele und Priori täten der Transeuropäischen Netze.9 Zuletzt lösten der völker
rechtswidrige An griffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit auf kei
menden Sorgen um die Energiesicherheit der Bun desrepublik Deutschland zu
sätzlichen Beschleunigungsdruck aus, der unter an derem darin mündete, dass der 
Gesetzgeber mit Blick auf den Aus bau der Importinfrastruktur für verflüssigtes 
Erdgas (LNG) ein Ge setz10 erließ, dessen Inhalte einen zuvor kaum vorstell baren 
Ausnah mecharakter aufweisen.11

Um die Realisierung von Vorhaben zu beschleunigen, sind im natio nalen 
Recht unterschiedliche Lösungsansätze denkbar:

Zum einen weisen Verwaltungsentscheidungen, die Infrastruktur projekte und 
andere Großvorhaben zulassen, ein Maß an inhaltlicher Komplexität auf, das in 
anderen Materien nur selten erreicht wird.12 Zwar dürfte eine Kürzung der mate
riellrechtlichen Vorgaben, die vor allem mit Blick auf den Schutz von Umwelt 
und Natur an Groß vorhaben gestellt werden, nicht ohne eine Beeinträchtigung 
der je weiligen Schutzgüter möglich und vielfach auch nicht mit dem strik ten 
Unionsrecht vereinbar sein. Indes lässt sich insoweit die Rechts anwendung zu
mindest vereinfachen, indem die Komplexität der Re gelungssysteme reduziert 
wird und etwa unnötige Doppelprüfungen abgeschafft werden. Hierfür müssen 

6 Zur Energiewende generell: Franzius, JuS 2018, 28. Mit Bezug zum Netzausbau: Stüer, 
DÖV 2020, 190 (193); Schmidt/Kelly, VerwArch 112 (2021), 97 (98).

7 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Innovationsforum Planungs
beschleunigung – Abschlussbericht, 2017, S.  9.

8 Zur Verkehrswende generell: Monheim, IR 2017, 236; Schütte, ZUR 2018, 65. Mit Bezug 
zum Planungsrecht: Schmidt/Kelly, VerwArch 112 (2021), 97 (98 f.).

9 Art.  170 bis 172 AEUV.
10 Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases (LNGG), BGBl. 2022 I, 

S.  802.
11 Vgl. Begründung zum Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases 

(LNGBeschleunigungsgesetz – LNGG), BTDrs. 20/1742, S.  1.
12 Gärditz, NVwZ 2014, 1 (9), der von „hyperkomplex aufgeblähten umweltrechtlichen 

Mammutverwaltungsverfahren“ spricht.
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die unionsrechtlichen Vorga ben in vollzugstaugliche Regelungen übersetzt wer
den.13 Insbeson dere bedarf es der gesetzlichen Vorgabe von Standards,14 wobei 
frei lich zu berücksichtigen ist, dass sich nicht alle ökologischen Aus wirkungen 
messen und damit durch ein Festlegen von Grenzwerten limi tieren lassen.15 

Nachdem in den vergangenen Jahren kaum Versuche einer Anpas sung gewagt 
wurden, sind insbesondere die jüngsten Ansätze des deutschen und auch des 
 europäischen Gesetzgebers zur normativen Beschleunigung im Bereich erneuer
barer Energien vornehmlich ma teriellrechtlich ausgestaltet. Dies gilt unter an
derem für verschie dene Änderungen auf Grundlage der zunächst für 18 Monate 
gelten den EUNotfallverordnung.16 So ist nunmehr gesetzlich normiert, dass die 
Planung und Er richtung sowie der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur 
Er zeugung von Energie aus erneuerbaren Quel len, ihr Netzanschluss, das Netz 
selbst sowie die Speicheranlagen im überwiegenden öff entlichen Interesse liegen 
und der öffentlichen Gesundheit und Si cherheit dienen.17 Damit erhalten sie bei 
einer In teressenab wägung im Einzelfall Priorität.18

Weiterhin kann der nationale Gesetzgeber an den Stellschrauben des Verfah
rensrechts drehen, dem zumindest traditionell eine nur die nende Funktion zuge
schrieben wird.19 So ist allgemein anerkannt, dass eine Änderung der Rahmen
bedingungen von Verwaltungs und Gerichts verfahren zu einer zügigeren Um
setzung von Großprojekten beitra gen kann.20 Die Fehlerheilung im ergänzenden 
Verfahren und das mit ihr in unmittelbarem Zusammenhang stehende Konzept 

13 In diese Richtung: Kment, in: Schlacke, Einwirkungen des Unionsrechts auf das deutsche 
Planungs und Zulassungsrecht, 2020, S.  21 (35); ders., NVwZ 2018, 1739 (1740); Gärditz, 
NVwZ 2014, 1 (10); Beckmann, DÖV 2019, 773 (781).

14 Vgl. hierzu insbesondere BVerfG, Beschluss vom 23.10.2018 – 1 BvR 2523/13 u. a., 
BVerfGE 149, 407 Rn.  24 unter Verweis auf Jacob/Lau, NVwZ 2015, 241 (248). Vgl. hierzu 
auch die neu geschaffenen artenschutzrechtlichen Standards für Windenergieanalagen an Land 
in §  45b BNatSchG.

15 Vgl. Erbguth, NuR 2023, 242 (245).
16 Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 2022 zur Festlegung eines 

Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (EUNotfallver
ordnung). In Deutschland umgesetzt durch das Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgeset
zes und anderer Vorschriften (ROGÄndG) vom 22.03.2023 (BGBl. I, Nr.  88).

17 Bereits vor Erlass der EUNotfallverordnung wurde dem Ausbau regenerativer Energien 
durch §  2 EEG Vorrang gegenüber widerläufigen Interessen eingeräumt. Ähnliche Regelungen 
finden sich in älteren Bestimmungen wie §  1 Abs.  1 Satz  2 BBPlG, §  1 Abs.  2 Satz  3 EnLAG 
und §  1 Satz  3 NABEG.

18 Vgl. zur EUNotfallverordnung etwa Kment/Maier, ZUR 2023, 323; Ruge, NVwZ 2023, 
870.

19 Hierzu z. B. Ziekow, NVwZ 2005, 263 (264); Burgi, DVBl. 2011, 1317; Gärditz, 
 EurUP 2015, 196 (197); Burgi, DVBl. 2011, 1317.

20 Vgl. insoweit die Vielzahl der Gutachten, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, u. a. 
Durner, Rechtsgutachten zur Wiedereinführung der Präklusion, 2019; Ewer, Möglichkeiten 
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der Doppelten Rechtskraft bilden zwei Komponenten innerhalb einer ganzen 
Sammlung von Instrumenten, mit deren Einführung in der Vergangenheit ver
sucht wurde, die schnellere Realisierung von Vor haben zu erreichen. Beginnend 
mit der Deutschen Einheit, die den Anlass für den Erlass des Verkehrswege be
schleunigungsgesetzes bot,21 hat sich dadurch eine bis heute fortwährende „Be
schleu ni gungsgesetzgebung“ entwickelt,22 die in jeder Legislaturperiode neue 
Re formen hervorbringt.23

Während einzelne Reformen lediglich zu einer generellen Beschleu nigung 
von Verfahren führen sollen (hierzu unter §  1), ist für den Be reich des Umwelt
rechts vor allem ein spezielles Fehlerfolgenregime entwickelt worden, welches 
der Planerhaltung und damit mittelbar ebenfalls der Beschleunigung von Vorha
ben dient (hierzu unter §  2).

§ 1 Generelle Beschleunigung von Verfahren

Die „Beschleunigungsgesetzgebung“ seit den 1990er Jahren setzt sowohl im 
Ver waltungsverfahrens als auch im Verwaltungspro zessrecht an.

Mit Blick auf das Verwaltungsverfahren lässt sich eine generelle Be schleu
nigung vor allem erreichen, indem das Gesetz nicht jede auch unwesentliche 
Änderung oder Erweiterung von Vorhaben einer ge sonderten Planfeststellungs
pflicht unterwirft, in diesen Fällen also das Verfahren von vornherein wegfällt24 
oder das Vorhaben im An zeigeverfahren zugelassen wird.25 Weitere Erleichte
rungen schafft die Plangenehmigung gemäß §  74 Abs.  6 VwVfG, die zunächst in 
einzelne Fachplanungsgesetze eingeführt und sodann in das allge meine Planfest

zur Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher Verfahren über Vorhaben zur Errichtung von In
frastruktureinrichtungen und Industrieanlagen, 2019.

21 Gesetz vom 16.12.1991, BGBl. I, S.  2174. Vgl. hierzu insbesondere auch die Begrün
dung in BTDrs. 12/1092, S.  1.

22 Überblick etwa bei Kirchberg, in: Ziekow, Handbuch des Fachplanungsrechts, §  1 
Rn.  12– 21; Hufen/Siegel, Fehler im Verwaltungsverfahren, Rn.  654–657a; Schmidt/Kelly, 
Verw Arch 112 (2021), 97 (98–100); Roth, ZRP 2022, 82.

23 Die aktuelle Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Dauer von Verwaltungs, 
Planungs und Genehmigungsverfahren „mindestens zu halbieren“ (SPD, Bündnis 90/Die Grü
nen und FDP, Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltig
keit, Koalitionsvertrag 2021–2025, S.  12).

24 Maßgebliche Regelung im Allgemeinen Planfeststellungsrecht ist §  74 Abs.  7 VwVfG. 
Einzelne Fachplanungsgesetze befreien Änderungen an bestehenden Infrastrukturen von der 
Planfeststellungspflicht, indem sie definieren, in welchen Fällen überhaupt eine Änderung ge
geben bzw. nicht gegeben ist – vgl. etwa §  17 Abs.  1 Satz  2 FStrG; §  18 Abs.  1 Satz  4 AEG.

25 So etwa §  43f EnWG, §  25 NABEG.
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stellungsrecht im VwVfG überführt worden ist.26 In einfach gelagerten Fällen 
kann sie das Planfeststellungsverfahren bei gleicher Wirkung durch ein nicht
förmliches Verwaltungsverfahren ersetzen, wobei insbesondere die Öffentlich
keitsbeteiligung nach §  73 VwVfG unterbleibt.27 Zudem sollen Beschleunigungs
po ten ziale etwa durch den Wegfall des Erörterungstermins,28 die Be auf tragung 
privater Dritter mit der Durchführung einzelner Verfah renselemente (sogenannte 
Projektmanager)29 und durch die Einfüh rung von Fristbestimmungen entfaltet 
werden, die den Zeitraum für Verfahrenshandlungen und Entscheidungen der 
beteiligten Behör den limitieren.30 Nach Ausbruch der COVID19Pandemie 
wurden für sämtliche Vorhaben im Jahr 2020 die Möglichkeiten einer digi talen 
Öffentlichkeitsbeteiligung erweitert, die aufwendige Verfahren entlasten kön
nen.31 Die Einführung der Zulassung vorzeitigen Be ginns in einzelne Fachgeset
ze beschleunigt zwar nicht das Verfahren selbst, ermöglicht es dem Vorhabenträ
ger bei Übernahme einer Selbstverpflichtung aber, bereits vor dessen Abschluss 
Anlagen zu errichten und deren Betriebstüchtigkeit zu prüfen.32

Das verwaltungsgerichtliche Verfahren hat in den vergangenen Jah ren vor al
lem durch die Einführung der strikten Klagebegrün dungs frist in §  6 UmwRG33 

26 Einführung in das VwVfG durch das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz 
vom 12.09.1996, BGBl. I, S.  1354. Zur vorherigen Rechtslage etwa Steinberg/Berg, NJW 1994, 
488 (490).

27 Hierzu etwa Kern, in: Festschrift Blümel, 1999, S.  201 (210 ff.); Steinberg/Berg, 
NJW 1994, 488 (490); Schmidt/Kelly, VerwArch 112 (2021), 97 (120 f.). Vgl. auch  BTDrs. 13/ 
3995, S.  10 und BTDrs. 17/9666, S.  20. Abweichend von §  74 Abs.  6 Satz  1 Nr.  3 VwVfG er
lauben §  17b Abs.  1 Nr.  1 Satz  1 FStrG, §  18b Satz  1 AEG und §  14b Abs.  2 Satz  1 WaStrG auch 
im Falle UVPpflichtiger Vorhaben die Erteilung einer Plangenehmigung.

28 Vgl. §  17a Nr.  1 Satz  1 FStrG, §  18a Nr.  1 Satz  1 AEG, §  14a Nr.  1 WaStrG; §  43a Nr.  3 
Satz  1 EnWG; §§  10 Abs.  3, 22 Abs.  6 NABEG. Für nicht planfeststellungspflichtige Vorhaben 
vgl. z. B. §  10 Abs.  6 BImSchG.

29 Vgl. §  17h Satz  1 FStrG, §  17a Satz  1 AEG, §  14f Satz  1 WaStrG, §  43g Abs.  1 EnWG, 
§  29 Abs.  1 NABEG.

30 Vgl. §  73 Abs.  2 bis 3a VwVfG, §  17a Nr.  1 Satz  2 FStrG, §  18a Nr.  1 Satz  2 AEG; §  14a 
Nr.  1 Satz  2 WaStrG; §  43a Nr.  1 und §  43b Abs.  2 EnWG, §  22 Abs.  1 bis 3 NABEG. Zum 
Ganzen: Schmidt/Kelly, VerwArch 112 (2021), 97 (117 ff.).

31 Dies geschah durch Erlass des in seiner zeitlichen Geltung begrenzten Gesetzes zur Si
cherstellung ordnungsgemäßer Planungs und Genehmigungsverfahren während der COVID
19 Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20.05.2020, BGBl. I, S.  1041. 
Zu Möglichkeiten der Digitalisierung im Planfeststellungsverfahren generell: Kohls/Broschart, 
NVwZ 2020, 1703.

32 Vgl. §  44c EnWG. Für nicht planfeststellungspflichtige Vorhaben vgl. §  8a BImSchG, 
§  17 WHG. §  17 Abs.  2 FStrG, §  18 Abs.  2 AEG und §  14 Abs.  2 WaStrG ermöglichen nach 
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens die vorläufige Anordnung von reversiblen vorberei
tenden Maßnahmen und Teilmaßnahmen.

33 Hierzu unter §  2 C.II.3.


